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AKTUELLE INFORMATIONEN
RUND UM IHRE REZEPTABRECHNUNG

Dezember 2021

Seit dem 1. Juli 2021 ist der HashCode für 
Rezepte über Cannabis, parenterale Zube-
reitungen und Fertigarzneimittel zur Substi-
tution Pflicht. Gleich zu Jahresbeginn sollte 
das eigentlich für alle Rezepturen und Ab-
füllungen sowie Substitutions-Rezepturen 
gelten. Die Übergangszeit wurde nun 
auf den 30.06.2022 verlängert: Der DAV 
hat sich mit dem GKV-Spitzenverband ge-
einigt, dass die Rezepturen erst zwingend 
ab 01. Juli 2022 mit dem HashCode zu be-
drucken sind. 

Dennoch sollten Sie bereits frühzeitig im 
neuen Jahr damit beginnen, auf diesen 
Prozess umzusteigen und den 40-stelligen 
HashCode auf den Rezepten eindrucken. 
So stellen Sie jetzt schon sicher, dass Ihre 
Rezeptur-Rezepte korrekt abgerechnet 
werden können.

Wichtigste Voraussetzung – FIVERX

Die FIVERX-Schnittstelle wird künftig nicht 
nur zur Übermittlung der eRezepte an das 
Rechenzentrum unabdingbar. Ebenso wird 
der im Apothekenverwaltungssystem auto-
matisch generierte elektronische Datensatz 
für Rezepturen per FIVERX-Schnittstelle an 
die NOVENTI Rezeptabrechnung übermit-
telt und dort geprüft. Über Ihr apothekeOn-
line wird Ihnen dadurch ermöglicht, den Re-
zeptstatus zu checken. Um diese nützliche 
Funktion anwenden zu können und gleich-
zeitig für die Abrechnung eRezept-ready zu 
sein, möchten wir Sie nochmals darauf hin-
weisen, jetzt unbedingt in apothekeOnline 
die FIVERX-Schnittstelle für Ihr Apotheken-
verwaltungssystem freizuschalten. 

Haben Sie noch Fragen? Wir haben für 
Sie eine Postfach-Nachricht in apotheke 
Online bereitgestellt mit wissenswerten 
Informationen sowie Anleitungen zur Re-
zeptbedruckung mit HashCodes und zur 
Einrichtung der FIVERX-Schnittstelle. 

apothekeOnline 

Rezeptur-Rezepte mit HashCodes

FRISTVERLÄNGERUNG BIS 30.06.2022

TIPP:
NOVENTI Academy bietet eLearning 
Seminare zu apothekenrelevanten 
Themen an. Nutzen Sie ein NOVENTI  
Apothekenverwaltungssystem? 

Dann laden wir Sie herzlich ein, sich 
mit dem Thema »Rezepturentaxa
tion – gesetzliche Änderungen zum  
01.07.2022« vertraut zu machen. 

Melden Sie sich gleich an. Alle Termine 
finden Sie hier. 

GEMEINSAM  
eREZEPT READY

Alle Vorteile auf einen Blick

NEU AB 01.01.2022  

Trink- und Sondernahrung

VERSCHÄRFTE  
PRÜFANKÜNDIGUNG 
DER KASSEN

Sonderkennzeichen  
ohne Mengenbezug
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Was bereits seit Juli 2021 für Cannabis-Rezepturen, parenterale Zuberei-
tungen und Substitutions-Fertigarzneimittel verbindlich gilt, wird gleich zu 
Beginn des neuen Jahres zusätzlich für alle Rezepturen und Abfüllungen 
sowie Substitutions-Rezepturen notwendig: Der 40-stellige HashCode 
als Eindruck auf den Rezepten ist ab 01.01.2022 verpflichtend.

Um Verzögerungen Ihrer Rezeptabrechnung zu vermeiden, haben wir für Sie im Folgenden Leitfäden zusammengestellt.  
Anhand erklärender Screenshots können Sie im apothekeOnline Portal die entsprechenden Aufgaben selbständig durchführen und 
erreichen damit, präventiv zu handeln, Mehraufwände zu vermeiden und sich vor Retaxationen zu schützen.

POSTFACH-NACHRICHT

REZEPTBEDRUCKUNG MIT HASHCODES: 
AB 01.01.2022 FÜR ALLE REZEPTUREN ZWINGEND ERFORDERLICH

Wichtiger Hinweis:  
Ist der elektronische Datensatz 
bei Rezepturen inhaltlich nicht 
korrekt bzw. fehlt der Hash- 
Code ganz, kann das Rezept 
nicht abgerechnet werden.  
Die Folge: Die fehlerhaften  
Rezepte schicken wir Ihnen  
wieder zurück!
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40-stelliger HashCode40-stelliger HashCode

TransaktionsnummerTransaktionsnummer
IK-NummerIK-Nummer

Warenwirtschaft: Von Anfang an auf der sicheren Seite
Um den richtigen HashCode gleich von Anfang an korrekt zu generieren und aufs Rezept aufzubringen, sind 
im ApothekenverwaltungssystemApothekenverwaltungssystem in der Regel geeignete Module vorhanden.  
Alle NOVENTI | awinta Systeme verfügen beispielsweise bereits über eine entsprechende Funktion 
in jeder Basisvariante. Sofern Sie ein ApothekenverwaltungssystemApothekenverwaltungssystem eines anderen Anbieters nutzen, infor-
mieren Sie sich bitte dort über die jeweiligen Spezifikationen.

Wichtige Voraussetzung: FIVERX-Schnittstelle
Die FIVERX-Schnittstelle wird künftig nicht nur zur Übermittlung der eRezepte an das Rechenzentrum zwin-
gend benötigt. Ebenso wird der im ApothekenverwaltungssystemApothekenverwaltungssystem automatisch generierte elektronische 
Datensatz für Rezepturen per FIVERX-Schnittstelle an die NOVENTI Rezeptabrechnung übermittelt 
und dort geprüft. Über Ihr apothekeOnline wird Ihnen dadurch ermöglicht, den Rezeptstatus zu checken 
(Details siehe im nachfolgenden Leitfaden). Um diese nützliche Funktion anwenden zu können und gleichzei-
tig für die Abrechnung eRezept-ready zu sein, möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, jetzt unbedingt 
in apothekeOnline die FIVERX-Schnittstelle für Ihr ApothekenverwaltungssystemApothekenverwaltungssystem freizuschalten. 
Falls noch nicht aktiviert, finden Sie dazu ebenso eine Anleitung ab Seite 4 in diesem Leitfaden.

Tipp: eLearning Seminare zur Rezepturentaxation
Für Anwender von NOVENTI | awinta Systemen bietet die NOVENTI Academy eLearning Seminare mit den  
Themen »Rezepturentaxation Basisschulung« und »Rezepturentaxation – gesetzliche Änderungen 
zum 01.01.2022« an. Bei Interesse melden Sie sich bitte zu den eLearning Seminaren für Ihre awinta  
Warenwirtschaftslinie an. Die Termine finden Sie unter:  www.awinta.de/academy/ per Klick auf die  
entsprechende Kachel.

https://www.vsa.de/apothekeonline/
https://www.vsa.de/apothekeonline/
https://www.vsa.de/apothekeonline/
https://www.awinta.de/topmenue/academy/themen-jahreswechsel/
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Die telemedizinischen Konsultationen wer-
den von ÄrztInnen ohne entsprechende 
Approbation durchgeführt. Stimmt das 
wirklich? Erfahren Sie hier mehr.

FROHE WEIHNACHTEN  
UND EIN GESUNDES JAHR 2022!
Ein nicht ganz einfaches, aber auf jeden Fall sehr ereignisreiches Jahr 2021 neigt sich dem 
Ende zu. Umso dankbarer sind wir, dass wir auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten auf 
Ihre anhaltende Treue und Ihr Vertrauen setzen konnten.

Wir wünschen Ihnen sowie Ihren Angehörigen und Vertrauten eine besinnliche Weihnachts-
zeit, vor allem ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022!

Übrigens: Wir sind auch in der Weihnachtszeit für Sie da. Sie erreichen Ihr Apotheken­
serviceteam an Heiligabend und Silvester zu den unten aufgeführten Öffnungszeiten.

Weihnachten: 08.30 –12.00 Uhr | Silvester: 08.30 –12.00 Uhr

SERVICE

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen uns unter folgenden 
Servicenummern:

089 43184-184
02363 363-111
0385 20221-800
Mo. – Do.	 8.30 – 17.00 Uhr 
Freitag	 8.30 – 15.00 Uhr

Oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an: service@noventi.de

NOVENTI HealthCare GmbH 
Tomannweg 6 
81673 München 
Telefon 089 43184-0 
Fax 089 43184-285 
www.sorgenfrei-abrechnen.de

i

Gemeinsam eRezept ready!

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK 
Es gibt genügend Gründe, sich als ApothekerIn und PTA auf die Einführung des eRezepts 
zu freuen. Diese zu erkennen und neue Potenziale gewinnbringend zu nutzen, erfordert 
jedoch, sich mit dem Thema eRezept und TI zu beschäftigen. Bereiten Sie Ihre Apotheke 
optimal auf die Digitalisierung und das eRezept vor: es lohnt sich definitiv! Jan Reuter, Apo-
theker, Youtuber und Podcaster, spricht über Sicherheit, Convenience, Arbeitserleichterung 
und viele weitere Vorteile des eRezeptes auf 
seinem Kanal – schauen Sie doch gleich 
mal rein. 

Wie Sie sich Schritt für Schritt auf das  
eRezept vorbereiten und Ihre Kunden dabei 
mit auf die Reise nehmen, erfahren Sie hier. 

Und denken Sie daran: Um eRezept 
ready zu sein, schalten Sie jetzt unbe
dingt in apothekeOnline Ihre FIVERX- 
Schnittstelle für Ihr Apothekenverwal-
tungssystem frei!

Verschärfte Prüfankündigung  
der Kassen

SONDERKENNZEICHEN 
OHNE MENGENBEZUG 
Bei der Übermittlung der Sonderkennzei-
chen ohne Mengenbezug wird zukünftig 
der Faktorwert schärfer von den Kassen 
geprüft. Bitte geben Sie in den Zusatz-
daten immer den Wert „1“ an. NOVENTI 
hat seit Inkrafttreten der neuen Regeln zum 
01.07.2021 entsprechende Prüfungen auf-
gesetzt – damit sind Sie auf jeden Fall auf 
der sicheren Seite!

  NEU AB 01.01.2022   
Präqualifizierung für enterale Ernährung verpflichtend
Erstmalig wurde auch die Trink- und Sondennahrung vom GKV-Spitzenverband in den 
Kriterienkatalog aufgenommen. Dafür wurde ein neuer Versorgungsbereich VB 03F15 
geschaffen. 

Der Anspruch auf Versorgung mit bilanzierten Diäten zur enteralen Ernährung unterliegt 
der Hilfsmittelvertragssystematik nach §§ 126 und 127 SGB V.

Ab 01.01.2022 müssen Apotheken, die weiterhin Trink- und Sondennahrung ab-
geben wollen, für diesen Versorgungsbereich einen entsprechenden Änderungsantrag 
zu ihrer bestehenden Präqualifizierung stellen – und zwar bei dem Anbieter, bei dem 
sie die bestehende Präqualifizierung erworben haben. Anderenfalls ist die enterale 
Ernährung nicht mehr zu Lasten der Krankenkasse abrechenbar.

Hilfsmittelversorgungsvertrag IKK – Die Innovationskasse

Der DAV hat mit der IKK – Die Innovationskasse (ehemals IKK Nord) einen Hilfsmittelver-
sorgungsvertrag geschlossen, der am 01.01.2022 in Kraft treten wird. Ab sofort können 
Sie im himiDialog Ihre Beitritte eintragen!

Fragen & Antworten
rund um das eRezept.
Hier finden Sie alle Begriffe  
rund um das eRezept erklärt.

TELEMEDIZIN MYTHOS #2  

— FROHE FESTTAGE 
UND EIN GESUNDES 

NEUES JAHR—
.

https://www.noventi.de/telemedizin/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PcnEN2Ur8GQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PcnEN2Ur8GQ
https://www.noventi.de/erezept/
https://www.vsa.de/apothekeonline/himidialog/
https://www.noventi.de/erezept/faq/

